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Zusammenfassung [entsprechend Art. 5 DelVO] 
 

Die Sparkasse Münsterland Ost berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren in der Vermögensverwaltung. Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren von der Vermögensverwaltung der Sparkasse Münsterland Ost. 
 
Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2022. 
 
Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung. Das Investment in ein Finanzprodukt kann je nach zugrundeliegendem Basiswert (beispielsweise der Investition 
in ein Unternehmen über Aktien, Anleihen oder Investmentfonds) zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen führen, etwa wenn dieses 
Unternehmen Umweltstandards oder Menschenrechte auf schwerwiegende Weise verletzt.  
 
Die Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf die genannten Nachhaltigkeitsfaktoren im Investmentprozess unserer hauseigenen 
Vermögensverwaltung erfolgt derzeit wie folgt:  
 
Unsere hauseigene Vermögensverwaltung ist so strukturiert, dass unsere Kundinnen und Kunden je nach ihrer individuellen Anlagestrategie 
Anteile an drei Investmentfonds (Fondskonzept) oder Portfolien bestehend aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten, alternativen Investments, 
Rohstoffen und Investmentfonds (u.a. ETF) erwerben können. In diesem Rahmen bieten wir Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung 
ohne explizite Ausrichtung auf Nachhaltigkeit an.  
 
Die Investmentfonds (Fondskonzept) werden von der Deka Vermögensmanagement GmbH NL Lux. verwaltet. Die Deka Investment GmbH NL 
Lux. als Fondsmanager wird durch uns zu ihren Anlageentscheidungen beraten. Bei der Entscheidung, mit der Deka Vermögensmanagement 
GmbH NL Lux. als bevorzugter Partnerin für unsere hauseigene Vermögensverwaltung zusammenzuarbeiten, berücksichtigen wir, dass die 
Deka Vermögensmanagement GmbH NL Lux. als Kapitalverwaltungsgesellschaft der Investmentfonds (Fondskonzept) verpflichtet ist, die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im Rahmen ihrer Investitionsentscheidungen zu berücksichtigen. So hat 
die Deka Vermögens-management GmbH NL Lux. die Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen im 
Investitionsentscheidungsprozess erklärt und die nach der Transparenz-Verordnung verpflichtenden ESG-Faktoren bzgl. negativer 
Nachhaltigkeitswirkungen in den Investitionsentscheidungsprozessen der von ihr verwalteten Investmentfonds (Fondskonzept) verankert.  
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Insoweit sind deren Strategien bezogen auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsentscheidungen maßgeblich.  
 
Nähere Einzelheiten sind unter folgendem Link veröffentlicht:  
https://www.deka.de/deka-gruppe/unsere-verantwortung/wie-wir-nachhaltigkeit-le-ben/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung  
 
Wird ein Teil des verwalteten Vermögens in andere als die oben genannten Investmentfonds investiert, achten wir darauf, dass die externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft die Berücksichtigung der nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen im Investitionsentscheidungsprozess 
erklärt und die nach der Transparenz-Verordnung verpflichtenden ESG-Faktoren in ihren Investitionsentscheidungsprozessen für 
Investmentfonds verankert.  
 
Wir sind bestrebt, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Anwendung von Ausschlusskriterien zu 
vermeiden. Daher ist es das Ziel der Sparkasse Münsterland Ost in der Vermögensverwaltung folgende Direktinvestments grundsätzlich 
auszuschließen:  
 
F - Investments in Unternehmen/Emittenten mit schweren Verstößen gegen UN Global Compact  
 
F - Investments in Unternehmen/Emittenten, deren Umsatzanteil zu mehr als 10 Prozent aus Rüstungsgütern (geächtete Waffen > 0 Prozent),  
        zu mehr als 5 Prozent aus der Tabakproduktion oder zu mehr als 10 Prozent aus Kohle besteht. Gleichlautende Grenzwerte gelten für die  
        Auswahl von Investmentfonds (u.a. ETF). 
 
Weiterhin erfolgen keine Investments in Finanzinstrumente mit einem schwachen ESG-Rating. Grundlage für die Definition eines schwachen 
ESG-Ratings bildet das aggregierte Rating durch MSCI ESG-Research. Dabei gilt eine Ratingbandbreite von AAA (bestes Rating) bis CCC 
(schlechtestes Rating). Derzeit definiert sich ein schwaches ESG-Rating durch ein Rating von B oder schlechter.  
 
Darüber hinaus schließt die hauseigene Vermögensverwaltung den Handel von Finanzinstrumenten mit direktem Bezug auf Agrarrohstoffe 
aus. 
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Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren [entsprechend Art. 6 DelVO] 
 

 
Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße Auswirkungen  
[2022] 

Erläuterung Ergriffene und geplante 
Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 
 

Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren 
 

Treibhausgas- 
emission 
 
 
 
 
 

 

1. Treibhausgasemissionen Scope 1-
Treibhausgasemissionen 

16.437,12  
 

 

Scope 2-
Treibhausgasemissionen 

2.795,59   

Scope 3  
Treibhausgasemissionen 

81.837,12   

THG-Emissionen insgesamt 101.069,84   
2. CO2-Fußabdruck 
 

CO2-Fußabdruck (in Tonnen 
CO2  pro 1 Mio. €) 

245,10 
 

    

3. THG-Emissionsintensität der 
Unternehmen, in die investiert wird 
 

THG-Emissionsintensität der 
Unternehmen, in die investiert 
wird (in Tonnen CO2  pro 1 Mio. 
€ Umsatz) 

432,42 
 

  

4. Engagement in Unternehmen, die im 
Bereich der fossilen Brennstoffe tätig 
sind 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die im Bereich 
der fossilen Brennstoffe tätig 
sind 

5,14%    

5. Anteil des Energieverbrauchs und 
der Energieerzeugung aus nicht 
erneuerbaren Energiequellen 

Anteil des Energieverbrauchs 
und der Energieerzeugung der 
Unternehmen, in die investiert 
wird, aus nicht-erneuerbaren 
Energiequellen im Vergleich zu 
erneuerbaren Energiequellen, 
ausgedrückt in Prozent der 
gesamten Energiequellen 

58,77%   

6.1 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code A: 
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

Energieverbrauch in GWh pro 
einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die investiert 
wird, aufgeschlüsselt nach 
klimaintensiven Sektoren 

(in GWh pro 1 Mio. € Umsatz) 

0,36   

6.2 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code B: 
Bergbau und Gewinnung von Steinen 
und Erden 

1,23 

6.3 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code C: Verarbeitendes 
Gewerbe/Herstellung von Waren 

0,36 
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6.4 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code D: 
Energieversorgung 

1,43 

6.5 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code E: 
Wasserversorgung; Abwasser- und 
Abfallentsorgung und Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen 

1,18 

6.6 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code F: 
Baugewerbe/Bau 

0,16 

6.7 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code G: 
Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen 

0,11 

6.8 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code H: 
Verkehr und Lagerei 

0,57 

6.9 Intensität des Energieverbrauchs 
NACE-Code L: 
Grundstücks- und Wohnungswesen 

0,45 

Biodiversität 7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf 
Gebiete mit schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, mit Standorten/Betrieben 
in oder in der Nähe von 
Gebieten mit schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die 
Tätigkeiten dieser 
Unternehmen nachteilig auf 
diese Gebiete auswirken 

0,08%   

Wasser 8. Emissionen in Wasser Tonnen Emissionen in Wasser, 
die von den Unternehmen, in 
die investiert wird, pro 
investierter Million EUR 
verursacht werden, 
ausgedrückt als gewichteter 
Durchschnitt 
(in Tonnen pro 1 Mio. €) 

4,67 
 

  

Abfall 9. Anteil gefährlicher und radioaktiver 
Abfälle 

Tonnen gefährlicher und 
radioaktiver Abfälle, die von 
den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro investierter 
Million EUR erzeugt werden, 
ausgedrückt als gewichteter 
Durchschnitt 

(in Tonnen pro 1 Mio. €) 
 

0,38  
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Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung 

 
Soziales und 
Beschäftigung 

10. Verstöße gegen die UNGC-
Grundsätze und die Leitsätze der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) für multinationale 
Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die an Verstößen gegen 
die UNGC-Grundsätze oder 
gegen die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen 
beteiligt waren 
 

0,08%   

11. Fehlende Prozesse und 
Compliance-Mechanismen zur 
Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der OECD-
Leitsätze für multinationale 
Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die keine Richtlinien zur 
Überwachung der Einhaltung 
der UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen 
oder keine Verfahren zur 
Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze und OECD-
Leitsätze für multinationale 
Unternehmen eingerichtet 
haben 
 

19,87%   

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

Durchschnittliches 
unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle bei den 
Unternehmen, in die investiert 
wird 
 

11,22%    

13. Geschlechtervielfalt in den 
Leitungs- und Kontrollorganen  

Durchschnittliches Verhältnis 
von Frauen und Männern in 
den Leitungs- und 
Kontrollorganen der 
Unternehmen, in die investiert 
wird, ausgedrückt als 
Prozentsatz aller Mitglieder der 
Leitungs- und Kontrollorgane  
 

31,99%   

14. Engagement in umstrittenen 
Waffen (Antipersonenminen, 
Streumunition, chemische Waffen und 
biologische Waffen) 
 
 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die an der Herstellung 
oder dem Verkauf von 
umstrittenen Waffen beteiligt 
sind 

0,00%   
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Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen 
 

Umwelt 15. THG-Emissionsintensität 
 

THG-Emissionsintensität der 
Länder, in die investiert wird 
 

10,98   

Soziales  16. Länder, in die investiert wird, die 
gegen soziale Bestimmungen 
verstoßen 

Anzahl der Länder, in die 
investiert wird, die nach 
Maßgabe internationaler 
Verträge und Übereinkommen, 
der Grundsätze der Grundsätze 
der Vereinten Nationen oder, 
falls anwendbar, nationaler 
Rechtsvorschriften gegen 
soziale Bestimmungen 
verstoßen 

1,00 
(absolute Zahl) 

  

100 
(relative Zahl, 
geteilt durch 
alle Länder, in 
die investiert 
wird) 

 
Indikatoren für Investitionen in Immobilien 

 
Fossile 
Brennstoffe 

17. Engagement in fossilen 
Brennstoffen durch die Investition in 
Immobilien 

Anteil der Investitionen in 
Immobilien, die im 
Zusammenhang mit der 
Gewinnung, der Lagerung, dem 
Transport oder der Herstellung 
von fossilen Brennstoffen 
stehen 

 Die Vermögensverwaltung der 
Sparkasse Münsterland Ost tätigt keine 
Investitionen in Immobilien. 

Energieeffizienz 18. Engagement in Immobilien mit 
schlechter Energieeffizienz 

Anteil der Investitionen in 
Immobilien mit schlechter 
Energieeffizienz 

 Die Vermögensverwaltung der 
Sparkasse Münsterland Ost tätigt keine 
Investitionen in Immobilien. 

 

Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
 

Zusätzliche Klimaindikatoren und andere umweltbezogene Indikatoren 
 

4     Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur      
        Verringerung der CO2-Emissionen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die keine Initiativen zur 
Verringerung der CO2-
Emissionen im Sinne des 
Übereinkommens von Paris 
umsetzen 

23,61%   

15    Entwaldung Anteil der Investitionen in 
Unternehmen ohne 
Abholzungsrichtlinie 

88,18%   
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Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung 
 

11 Fehlende Verfahren und Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels 

 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen ohne 
Richtlinien gegen 
Menschenhandel 

20,92%   

12 Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein 

erhebliches Risiko von Kinderarbeit besteht 
 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, bei denen ein 
erhebliches Risiko besteht, 
dass bei ihren Tätigkeiten 
oder den Tätigkeiten ihrer 
Lieferanten Kinder zur Arbeit 
herangezogen werden, 
aufgeschlüsselt nach 
geografischen Gebieten oder 
Art der Tätigkeit 

7,66%   

13 Geschäftstätigkeiten und Lieferanten, bei denen ein 

erhebliches Risiko von Zwangsarbeit besteht 
 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die 
Geschäftstätigkeiten und 
Zulieferern ausgesetzt sind, 
bei denen ein erhebliches 
Risiko für Vorfälle von 
Zwangs- oder Pflichtarbeit in 
Bezug auf geografische 
Gebiete und/oder die Art des 
Betriebs besteht 

5,64%   

15 Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung  

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die keine 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung im Sinne des 
Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen 
Korruption eingerichtet haben 

2,82%   

 
 
 

Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
[Informationen gemäß Artikel 7] 
 
Die Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren hat der Vorstand am 
17.03.2023 genehmigt. 
 
Verantwortlich für die Umsetzung der Strategien ist der Bereich „Abteilung Vermögensverwaltung“. 
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Die Strategien sehen vor, dass die Auswahl der Nachhaltigkeitsindikatoren und die Ermittlung und Bewertung der wichtigsten 
Nachhaltigkeitsauswirkungen mit Hilfe von MSCI ESG Research und INASYS Informations- und Analyse-Systeme GmbH erfolgt. 
 
Die Strategien werden auf die folgende Art und Weise auf dem neuesten Stand gehalten und angewandt: Auf quartalsweiser Basis werden eine 
Datensammlung und Auswertung vorgenommen. Dabei steht die durchschnittliche Betrachtung der zuvor genannten PAI-Indikatoren 
grundsätzlich im Vordergrund. Zusätzlich werden die PAI-Indikatoren einer jährlichen Überprüfung auf Aktualität der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen unterzogen. 
 
Die Methoden zur Auswahl der genannten Indikatoren und zur Feststellung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
berücksichtigen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Schwere der nachteiligen Auswirkungen, einschließlich ihres potenziell 
irreparablen Charakters, auf die folgende Art und Weise: Datenlieferung aller Indikatoren über die INASYS GmbH in Verbindung mit MSCI ESG-
Research, betreffend aller in dieser Erklärung beschriebenen Indikatoren. 
 
Die mit diesen Ermittlungsmethoden verbundenen Fehlermargen der gelieferten Daten betragen 0%.  
 
Die Datenverfügbarkeit sowie -qualität bei den PAI-Daten variiert derzeit noch stark zwischen den einzelnen PAI-Indikatoren. Der Anteil der 
Gattungen ohne Bewertung liegt bei 19,05% (Stand: 28.06.2023). Die Sparkasse Münsterland Ost hat sich jedoch nach besten Kräften bemüht, 
möglichst vollständige und qualitativ hochwertige PAI-Daten zu beschaffen. Dabei wurden alle Maßnahmen mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln getroffen, die mit einer Verbesserung der Datenqualität sowie Datenverfügbarkeit einhergehen. Dazu gehören u.a.: 

- Ad-hoc Anfragen bei Datenprovider bei Unregelmäßigkeiten in Daten 
- Vereinzelt Anfragen von PAI-Daten bei Unternehmen zur Validierung und bei fehlenden Daten 

Bei dem Großteil der Gattungen ohne Bewertung handelt es sich um Zertifikate, welche keine PAI-Produkte darstellen und folglich keine PAI-
Daten vom Datenprovider geliefert werden. 
 
Die verwendeten Daten stammen aus den folgenden Quellen: MSCI ESG Research.  
 

 
Mitwirkungspolitik  
 
[Informationen gemäß Artikel 8] 
 
In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin verfolgt die Sparkasse Münsterland Ost keine aktive Mitwirkungspolitik. Sie tritt nicht in Dialoge mit 
Gesellschaften, in die sie investiert hat, deren Interessenträgern oder mit anderen Aktionären ein. Sie übt keine Stimmrechte aus Aktien aus 
oder nimmt sonst im eigenen oder fremden Interesse auf die emittierenden Gesellschaften Einfluss. Sie unterbreitet keine Vorschläge zur 
Ausübung von Stimmrechten. 
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Bezugnahme auf international anerkannte Standards  
 
[Informationen gemäß Artikel 9] 
 

In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin orientiert sich die Sparkasse Münsterland Ost bei Investitionsentscheidungen 
 

 am UN Global Compact  
 

Die Sparkasse misst die Einhaltung des UN Global Compact an den folgenden Indikatoren: 
 

 Indikator Nr. 10 der Tabelle 1 (Annex 1): Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact (UNGC) und die OECD-Leitsätze für 
Multinationale Unternehmen 
 

Hierfür ermittelt die Sparkasse den Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die in Verstöße gegen die UN Global 
Compact-Grundsätze verwickelt waren mit Hilfe des Dienstleisters MSCI ESG Research. 
 
Bei Unternehmen, in die investiert wird, die wegen mehrfacher oder andauernder Verstöße in diesen Datenbanken geführt werden, prüft die 
Sparkasse einen Ausschluss des betroffenen Unternehmens und/oder Finanzinstruments von ihrer Investitionsstrategie.“ 
 
Darüber hinaus berücksichtigt die Sparkasse mit Hilfe des Dienstleisters MSCI ESG Research, ob Unternehmen, in die investiert wird, Prozesse 
und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen eingerichtet haben. 
 
Die Sparkasse/Landesbank fokussiert ihre Investitionsentscheidungen auf Unternehmen, die sich verpflichtet haben, die Grundsätze des UN 
Global Compact und die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen einzuhalten. 
 

 
 
Datum der Veröffentlichung: 28.06.2023 (Version 1.0) 
 


